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§ 7a StINFWAG

StNFWAG - Steiermarkisches Nachtigungs- und Ferienwohnungsabgabegesetz - SINFWAG

@ Bericksichtigter Stand der Gesetzgebung: 16.10.2024

(1) Die Landesregierung kann zur Uberprifung der ordnungsgemaRen und vollstindigen Einhebung der
Né&chtigungsabgabe durch die Einhebungspflichtigen sowie zur Uberwachung der Mitwirkung der Gemeinden
Kontrollorgane bestellen.

(2) Zu Kontrollorganen dirfen nur Personen bestellt werden, die persénlich und fachlich geeignet sind. Personen sind
personlich geeignet, wenn sie die in 8 3 Steiermarkisches Aufsichtsorgangesetz (StAOG) festgelegten Voraussetzungen
erfullen. Fachliche Voraussetzung sind umfassende Kenntnisse der ihrer Tatigkeit zu Grunde liegenden
Rechtsvorschriften und der Rechte und Pflichten eines Kontrollorgans. Die fachlichen Kenntnisse sind der

Landesregierung anlasslich einer Befragung nachzuweisen.

(3) Das Kontrollorgan hat vor der Behdrde dem fir die Vollziehung der Nachtigungsabgabe zustandigen Mitglied der
Landesregierung die gewissenhafte Erflllung seiner Aufgaben zu geloben. Dem Kontrollorgan ist unmittelbar nach der
Angelobung ein Dienstausweis auszufolgen. Das Kontrollorgan hat den Dienstausweis mitzufihren und auf Verlangen
den Einhebungspflichtigen vorzuweisen. Fiir Anderungen des Dienstausweises und dessen Rickgabe gilt § 6 Abs. 5 und
6 StAOG.

(4) Die Kontrollorgane haben der Landesregierung monatlich umfassend Uber die von ihnen durchgefuhrten
Kontrollen Bericht zu erstatten. Uber die Verweigerung der Priifung ist die Landesregierung unmittelbar zu
informieren. Die Kontrollorgane sind in Ausiibung ihrer Tatigkeit an die Weisungen der Landesregierung gebunden. Sie
unterliegen der Amtsverschwiegenheit nach Art. 20 Abs. 3 B-VG und sind in Ausliibung ihrer Tatigkeit Beamte im Sinn
des § 74 StGB.

(5) Fur die Beendigung der Funktion als Kontrollorgan und die Abberufung gilts 8 StAOG mit Ausnahme des Abs. 2 Z. 4.
(6) Bestellung und Abberufung der Kontrollorgane erfolgen mit Bescheid.

Anm.: in der Fassung LGBI. Nr. 118/2017

In Kraft seit 01.01.2018 bis 31.12.9999

© 2026 JUSLINE
JUSLINE® ist eine Marke der ADVOKAT Unternehmensberatung Greiter & Greiter GmbH.

www.jusline.at


file:///
https://www.jusline.at/gesetz/stnfwag/paragraf/3
https://www.jusline.at/gesetz/stnfwag/paragraf/6
https://www.jusline.at/gesetz/stgb/paragraf/74
https://www.jusline.at/gesetz/staog/paragraf/8
https://www.ris.bka.gv.at/Ergebnis.wxe?Abfrage=LgblAuth&Lgblnummer=118/2017&Bundesland=Steiermark&BundeslandDefault=Steiermark&FassungVom=&SkipToDocumentPage=True
file:///

	§ 7a StNFWAG
	StNFWAG - Steiermärkisches Nächtigungs- und Ferienwohnungsabgabegesetz - StNFWAG


